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Liebe Richebacher Närrinnen und 
Narren,
am Schmutzigen Donnerstag, 23. Februar 2017, wird wie jedes 
Jahr von der Richebacher Narrenschar das Rathaus gestürmt 
und die Ortsgewalt übernommen. Schergässler, Musikverein 
und Narren treffen sich um 18:00 Uhr auf dem Lindenplatz und 
ziehen dann gemeinsam zum Rathaus. Sie alle sind dazu herz-
lich eingeladen. Die Schergässler mit Oberzunftmeister Thomas 
Fischer, der Ortschaftsrat, die Verwaltungsangestellten und ich 
als Ortsvorsteher würden uns über eine große Teilnahme freuen. 
Nach der Machtübernahme und einer gemeinsamen Stärkung 
beginnt der Hemdglunkerumzug um 19:30 Uhr auf dem Rat-
hausplatz.
Mit närrischem Gruß
Ihr Klaus Girstl, Ortsvorsteher

Anordnung von verkehrslenkenden 
Maßnahmen anlässlich des Fast-
nachtsumzuges am Sonntag, 26. Feb-
ruar 2017
Am Sonntag, 26. Februar 2017, findet in unserem Stadtteil der 
diesjährige Fastnachtsumzug statt.
Das Rechtsamt der Stadt Lahr/Schwarzwald hat im Einverneh-
men mit der Polizei, dem Bau- und Gartenbetrieb Lahr und der 
Ortsverwaltung folgende absoluten Halteverbote und verkehrs-
lenkenden Maßnahmen angeordnet:

1. Absolutes Halteverbot
Für die genannten Straßenzüge wird für die Umzugsaufstellung, 
Umzugsstrecke und Umleitungsstrecke am Sonntag, 26. Febru-
ar 2017, ab 08:00 Uhr  beidseitiges  ABSOLUTES HALTEVER-
BOT angeordnet, damit eine ordnungsgemäße Durchführung 
der Veranstaltung gewährleistet ist. 

Umzugsaufstellung: 
Parkplatz Geroldseckerhalle, Sportplatzstraße

Umzugsstrecken:
Reichenbacher Hauptstraße, Alte Landstraße

Der gesamte Parkplatz in der Sportplatzstraße (unterhalb Spiel-
platz)  ist ebenfalls gesperrt, da dort die Umzugsaufstellung statt-
findet.
Umleitungsstrecke:
Für die beiden unter Punkt 2 beschriebenen Umleitungsstrecken 

wird für Sonntag, 26. Februar 2017, ab 08:00 Uhr, ebenfalls auf 
den gesamten Strecken beidseitiges ABSOLUTES HALTEVER-
BOT angeordnet.

2. Verkehrsumleitung: Einbahnverkehr
Es werden folgende Umleitungsstrecken angeordnet, die beide 
ausgeschildert sind. 
a.) Fahrtrichtung von Lahr nach Seelbach bzw. Biberach:
Die B 415 wird zwischen Kuhbach und Reichenbach ab der 
Einfahrt zum Sägewerk Benz für jeglichen Fahrzeugverkehr 
gesperrt. Ab der Einfahrt zum Sägewerk Benz besteht für PKW 
ohne Hänger und Zweiräder die Umfahrungsmöglichkeit durch 
das Rückhaltebecken – Schindelstraße (vorbei an der Hammer-
schmiede) – Radweg – Hexenmatt – B 415.
Für die Umfahrung wird EINBAHNVERKEHR in West-Ost-Rich-
tung mit beidseitigem absolutem Halteverbot (ab Sonntag, 26. 
Februar 2017, 08:00 Uhr) angeordnet. Diese Einbahnregelung 
gilt auch für Radfahrer! 
Es wird schon heute darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge, wel-
che in dieser Umfahrungsmöglichkeit abgestellt werden, sofort 
kostenpflichtig abgeschleppt werden müssen, da sonst die Um-
leitung nicht mehr gewährleistet ist.
Für Wohnmobile und Busse ist nur eine Umfahrung über Etten-
heim – Streitberg – Schuttertal – Seelbach bzw. Offenburg – Bi-
berach – Schönberg – Seelbach – Schuttertal möglich.

b.) Fahrtrichtung Seelbach bzw. Biberach nach Lahr:
Für PKW ohne Hänger und Zweiräder besteht die Möglichkeit 
der Umfahrung über die Burgstraße bis Einmündung Gereuter-
talstraße, Gereutertalstraße bis Wittumstraße, Wittumstraße ab 
Gereutertalstraße bis Einmündung Holunderstraße, Holunder-, 
Alemannen-, Franken- und Giesenstraße zur B 415.
Während der Sperrung der B 415 wird EINBAHNVERKEHR  in 
Ost-West-Richtung angeordnet. Diese Beschilderung hat ab 
Sonntagvormittag, 08:00 Uhr, Gültigkeit. 
Die Einbahnregelung wird mit der Sperrung der B 415 in Kraft 
treten. 
Für Busse ist eine Umfahrung nur über Offenburg – Biberach – 
Schönberg – Seelbach – Schuttertal – Streitberg – Ettenheim, 
bzw. Ettenheim – Streitberg – Schuttertal – Seelbach – Schön-
berg – Offenburg – Lahr/Schw. möglich.

3. Weitere Hinweise
Nach dem Umzug am Sonntag, 26. Februar 2017, werden die 
angeordneten Halteverbote und sonstigen verkehrslenkenden 
Maßnahmen unmittelbar nach Aufhebung der Sperrung der B 
415 wieder entfernt. Dies wird vor Einbruch der Dunkelheit sein, 
weil danach die Umleitung durch das Rückhaltebecken nicht-
mehr sein darf. Vorher muss aber aus rechtlichen Gründen die 
B415 mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Diese Arbei-
ten müssen aus den angeführten Gründen bereits eine Stunde 
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nachdem Umzug beginnen. 
Wir bitten und hoffen schon heute auf Ihr Verständnis für diese 
unumgänglichen verkehrslenkenden Maßnahmen. Informieren 
Sie bitte rechtzeitig auch die Mitbewohner in Ihrem Haus.
Die Ortsverwaltung

Glückwünsche
Die Ortsverwaltung gratuliert allen Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern, die in der kommenden Woche 
ihren Geburtstag feiern können. 

Besondere Gratulation gilt hierbei unseren älteren 
Ortsbewohnern, verbunden mit den besten Wünschen

 für Ihre Gesundheit.

Am 25.02.2017  Herrn Siegmund Sohn, 
  Josef-Faber-Str. 4,
                           zum 80. Geburtstag

Öffentliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 
den Bürgerentscheid am 26. März 2017
Bei dem Bürgerentscheid kann nur abstimmen, wer in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
1. Wählerverzeichnis
1.1 In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen die für 
den Bürgerentscheid am 26.03.2017 Stimmberechtigten einge-

tragen.
Stimmberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens 05.03.2017 eine Wahlbenachrich-
tigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
stimmberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Stimmrecht nicht ausüben kann (siehe Nr. 1.3).
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug 
oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren 
haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung 
wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, sind mit der Rückkehr stimmberechtigt. Stimmbe-
rechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Abstimmungstag noch 
nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre 
Hauptwohnung begründet haben, werden nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen.
Stimmberechtigte Unionsbürger/-innen, die nach § 26 Bundes-
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der/die Unionsbür-
ger/-in eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung beizufügen.
Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bürger-
meisteramt, Bürgerbüro, Rathausplatz 4, bereit.
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden 
und - ggf. samt der genannten eidesstattlichen Versicherung 
spätestens bis zum Sonntag, 05.03.2017 beim Bürgermeister-
amt, Bürgerbüro, Rathausplatz 4, eingehen.
Behinderte Stimmberechtigte können sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein Wahlschein 
beantragt wurde.
1.2 Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen vom 

Reichenbach im  März 2017
Rollmopsessen 01.03.2017

19.00 Uhr
Schützenhaus
Reichenbach

Schützenverein
„Geroldseck“
Reichenbach

Zum Rollmopsessen im Schützenhaus ist 
Jedermann  recht herzlich eingeladen.

Seniorentreff 08.03.2017
14.30 Uhr

Kirche und Pfarr-
heim Reichenbach

Altenwerk St. Stephan Heilige Messe mit Krankensalbung, an-
schließend  Kaffee und Kuchen im Pfarr-
heim

Nachmittagswanderung 
in Reichenbach

12.03.2017
14.30 Uhr

Lindenplatz 
Reichenbach

Schwarzwaldverein
Reichenbach

Glasbrunnen – Umsetzer- Hexenmatt
Strecke: 8 km , 258 hm aufwärts, 258 hm 
abwärts
Wanderzeit: 2 bis 2,5 h
Wanderführer: Markus Schillinger

Spielenachmittag 15.03.2017
14.30 Uhr –
ca. 17.00  Uhr

Pfarrheim
Reichenbach
(Besprechungsraum 
Erdgeschoss)

Kath. Frauengemein-
schaft St. Stephan

Die KFD lädt zum Spielenachmittag ein. 
Unterschiedliche Karten-, Würfel- und 
Brettspiele möchten wir mit Ihnen gerne
gemeinsam spielen, auch können Sie 
Spiele  mitbringen.

Reichenbacher Wander-
marathon

25.03.2017
6.00 Uhr

Hammerschmiede 
Reichenbach

Schwarzwaldverein 
Reichenbach

Hammerschmiede – Langenhard – Ha-
senberg – Ettenheimer Hütte – Grassert 
– Seelbach – Schindelrandweg – Ham-
merschmiede  (Halbmarathon) – Langeck 
– Juliushütte – Bildstöckle – Geroldseck 
– Eichberg – Hammer-schmiede
Strecke: 42,2 km, 973 hm
Wanderzeit: ca. 12 h
Ankunft Hammerschmiede:ca. 18.30 Uhr, 
bei Halbmarathon: ca. 13.00 Uhr
Wanderführer: Helmut Schlitter

Dorfmarkt 
Reichenbach

Jeden Freitag
von 15.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr

Auf dem Linden-
platz

Auf Ihren Besuch freut
sich das Dorfmarkt- 
Team

Angeboten werden Produkte aus der 
Region und aus eigener Herstellung.
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06.03.2017 bis 10.03.2017 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten (Montag, Dienstag und Freitag) von 08:30 Uhr – 17:00 Uhr
am Mittwoch, 8. März 2017, von 08:30 Uhr – 13:00 Uhr und Don-
nerstag, 9. März 2017 von 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr beim Bürger-
meisteramt Lahr, Bürgerbüro, Rathausplatz 4, für Stimmberech-
tigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Der Zugang ist barrierefrei.
Jede/r Stimmberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit
der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein/e Stimmberechtigte/r die Richtig-
keit und Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Stimmberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß § 51 Absatz 1 bis 4 Bundesmeldegesetz eingetra-
gen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch Datensichtgerät möglich.
1.3 Der/Die Stimmberechtigte, der/die das Wählerverzeichnis für 
unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichts-
frist, spätestens am Freitag, dem 10.03.2017 bis 17:00 Uhr beim 
Bürgermeisteramt, Bürgerbüro, Rathausplatz 4, die Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses beantragen. Der Antrag kann schrift-
lich oder zur Niederschrift gestellt werden.
1.4 Der/Die Stimmberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Ab-
stimmungsraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er/sie eingetragen ist. Der Abstimmungsraum ist in der 
Wahlbenachrichtigung angegeben.
Wer in einem anderen Abstimmungsraum oder durch Briefwahl 
wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 2).
2. Wahlscheine
2.1 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
2.1.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Stimmbe-
rechtigte/r,
2.1.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Stimm-
berechtigte/r,
a) wenn er nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden ver-
säumt hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommunalwahlordnung - KomWO - (vgl. 
1.1) oder die Berichtigung des Wählerverzeichnisses zu bean-
tragen; dies gilt auch, wenn ein/e Unionsbürger/-in nachweist, 
dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden versäumt hat, rechtzeitig 
die zur Feststellung seines/ ihres Stimmrechts verlangten Nach-
weise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen,
b) wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Abstimmung erst 
nach Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist,
c) wenn sein/ihr Stimmrecht im Widerspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses dem Bürgermeisteramt bekannt geworden ist.
2.2 Wahlscheine können bis Freitag, 24.03.2017, 18.00 Uhr 
beim Bürgermeisteramt, Bürgerbüro, Rathausplatz 4, schriftlich, 
mündlich oder in elektronischer Form beantragt werden.
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Abstim-
mungsraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkei-
ten aufgesucht werden kann, kann der Wahlschein noch bis zum 
Abstimmungstag 15.00 Uhr beantragt werden. Das Gleiche gilt 
für die Beantragung eines Wahlscheins aus einem der unter Nr. 
2.1.2 genannten Gründen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt 
ist. Ein/e behinderte/r Stimmberechtigte/ r kann sich für die An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilf-
sperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Versichert 
ein/e Stimmberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tag vor 
der Abstimmung, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
2.3 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem beliebi-
gen Abstimmungsraum der Stadt oder durch Briefwahl wählen. 
Der Wahlschein enthält dazu nähere Hinweise. Mit dem Wahl-
schein erhält der/die Stimmberechtigte zugleich
- einen amtlichen Stimmzettel
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl
-  einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zurückzusenden ist.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch 
schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. Der/Die Wahlberech-
tigte, der/die seine/ihre Briefwahlunterlagen beim Bürgermeister-
amt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Brief-
wahl ausüben.
2.4 Bei der Briefwahl muss der/die Abstimmende den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an den 
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses absenden, dass 
er dort spätestens am Abstimmungstag bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert.
Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.
Lahr/Schwarzwald, 20. Februar 2017
Bürgermeisteramt Lahr/Schwarzwald
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Am Freitag, 24. Februar findet ein närrischer 
Dorfmarkt statt
Die Bewirtung übernimmt die Gruppe „ Waggili“
Närrische Grüße von ihrem Dorfmarkt-Team

Lahr 

Finanzbuchhaltung - Grundkurs
Die Volkshochschule Lahr bietet ab Dienstag, 7. März 2017 wie-
der einen Grundkurs zur Finanzbuchhaltung an. Die Teilnehmer 
erhalten eine Einführung in die Logik der doppelten Buchfüh-
rung: Vom Inventar zur Bilanz, Einrichten von Bestandskonten 
und Buchen einzelner Geschäftsfälle, einfache und zusammen-
gesetzte Buchungssätze, Kontenrahmen und Kontenplan, ein-
fache Abschlüsse, einfache Buchungen nach Belegen, Umsatz-
steuer, Personalkosten. Der Kurs kann mit einer Xpert-Prüfung 
abgeschlossen werden. Der 14-teilige Kurs findet immer diens-
tags von 18 bis 21 Uhr in der Otto-Hahn-Realschule statt. In den 
Ferien ist kein Unterricht. Das Kursentgelt liegt bei 205 EUR. 
Weitere Informationen und Anmeldung bei der Volkshochschule 
Lahr, Tel. 07821/918-0, Email: vhslahr@lahr.de oder im Internet 
unter www.vhs.lahr.de.

Sonstige Mitteilungen

Die Agentur für Arbeit Offenburg in-
formiert 
Ein Tag für Arbeitgeber - Informationen für Unter-
nehmer: individuell - kompakt - flexibel
Eine Veranstaltung für Arbeitgeber findet am Dienstag, 7. März 
2017 in der Zeit zwischen 16.00 und 20.00 Uhr in der Agentur 
für Arbeit Offenburg, Weingartenstraße 3, 77654 Offenburg, 4. 
Etage statt.
Erstmalig bietet die Arbeitsagentur Offenburg, Arbeitgebern die 
Möglichkeit, sich schnell und individuell über die vielfältigen An-
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gebote für Unternehmen zu informieren. 

Themeninseln:
Berufsberatung. Weiterbildung von Beschäftigten,  Personalge-
winnung, Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung, Internatio-
naler Personalservice, Berufliche Rehabilitation, Integration von 
geflüchteten Menschen, Arbeitslosengeld. 

Neugierig geworden?
Nutzen Sie das Angebot - ganz nach Ihrem Terminplan - speziell 
für Arbeitgeber. Bitte melden Sie sich zu dieser Veranstaltung an. 
E-Mail: Offenburg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de oder einfach 
per Telefon: 0781 9393 202.

Clara- Schumann-Gymnasium Lahr
Einladung an die zukünftigen Fünftklässler zum 
Informationstag am Freitag, 17.03.2017
Welche Schule soll ich im kommenden Schuljahr besuchen? 
Welche Schule passt zu mir? Vor dieser Entscheidung stehen 
die derzeitigen Viertklässler und ihre Eltern. 
Am Freitag, 17.03.2017, 18.00 h lädt das Clara-Schumann-Gym-
nasium Schülerinnen und Schüler der 4.Grundschulklassen und 
ihre Eltern ein, sich über die Schule und ihre Angebote zu infor-
mieren. 
Nach der Begrüßung der Eltern und Kinder im Speisesaal des 
CSG können die Viertklässler auf einer Rallye das Schulhaus er-
kunden. Sie lernen aktiv und spielerisch in Kleingruppen die neu-
en Fächer kennen und werden dabei von älteren Schülerinnen 
und Schülern begleitet. Die Schule informiert parallel dazu über 
ihr Programm und ihr Bildungsangebot. Dabei werden das natur-
wissenschaftliche und das musikalische Profil vorgestellt. Erläu-
tert wird auch, wie der Stundenplan der zukünftigen Fünftklässler 
am CSG aussehen wird. Bei Führungen durch die Schule ler-
nen Eltern das Gebäude kennen und besichtigen die Fachräu-
me. Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertreter und Schüler geben 
Einblick in die schulische Arbeit und stehen für Gespräche und 
Auskünfte zur Verfügung.
Die Anmeldung ist am Dienstag, 28. März und am Mittwoch, 29. 
März 2017, jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr. Auskünfte erteilt die 
Schule unter der Telefonnummer 07821/9291-0.

Berufliche Schule im Mauerfeld Lahr
Lebensnahes Angebot aus den Bereichen Haus-
wirtschaft, Ernährung, Soziales, Gesundheit und 
Pflege - Anmeldung für das Schuljahr 2017/2018
Ein breites schulisches Vollzeitangebot bietet für jeden Ab-
schluss eine Chance.
Im Berufseinsteigejahr (BEJ) oder Vorqualifizierungsjahr Arbeit 
und Beruf (VAB) kann man seine Schulpflicht absolvieren, wenn 
man keine Berufsausbildung beginnt. Ansonsten bieten sich fol-
gende Möglichkeiten:
• mit Hauptschulabschluss: 2-jährige Berufsfachschule (2BFH - 

Ernährung und Hauswirtschaft, 2BFP-Gesundheit und Pflege 
oder 2BFLT-Labortechnik)

• mit Mittlerer Reife: 1-jähriges Berufskolleg ( BKP1-Gesund-
heit und Pflege oder BKST1-Berufskolleg Soziales in Teilzeit) 
oder Berufliches Gymnasium mit den Profilen EG (Ernäh-
rungswissenschaftliches Gymnasium) und SGGG (Gesund-
heitswissenschaftliches Gymnasium)

• Für den zweiten Bildungsweg (nach einer Ausbildung oder 
Berufstätigkeit) mit 

 •  BAL (Berufsaufbauschule) um die Mittlere Reife zu er-
werben

 •  BKFH (Berufskolleg Fachhochschulreife), um die Fach-
hochschulreife in einem Jahr zu erwerben.

Für die Berufskollegs und das Berufliche Gymnasium muss man 
sich online im zentralen Anmeldeverfahren bewerben. Den Link 
finden Sie auf unserer Homepage www.hws-lahr.de. Alle ande-
ren Anmeldungen mit Lebenslauf, aktuellem letzten Zeugnis, 
Passbild und Anmeldeformular erfolgen direkt im Sekretariat. 
Öffnungszeiten und weitere Hinweise können Sie unter 07821-
94090 erfragen. Gerne stehen wir für ein persönliches Bera-
tungsgespräch zur Verfügung.

Mitteilungen
des Landratsamtes

Geänderte Öffnungszeiten des Landratsamtes an 
Fastnacht
Über die Fastnachtstage gelten für die Dienststellen des Land-
ratsamtes Ortenaukreis geänderte Öffnungszeiten. 
Die Dienststellen in Offenburg, Achern, Kehl und Lahr einschließ-
lich der Kfz-Zulassungsstellen sind am Schmutzigen Donners-
tag, 23. Februar 2017, Rosenmontag, 27. Februar 2017 und 
Fastnachtsdienstag, 28. Februar 2017 nachmittags geschlossen.
In Wolfach sind die Dienststellen des Landratsamtes Ortenau-
kreis einschließlich der Kfz-Zulassungsstelle am Schmutzigen 
Donnerstag, 23. Februar 2017 nachmittags, am Rosenmontag, 
27. Februar 2017 ganztags und am Fastnachtsdienstag, 28. Fe-
bruar 2017 nachmittags geschlossen.

Öffnungszeiten von Deponien und Wertstoffhö-
fen an den Fastnachtstagen
Am Rosenmontag und Fastnachtsdienstag, 27. und 28. Februar 
2017 sind die Deponien und Wertstoffhöfe in Rust und Zunswei-
er geschlossen. Alle anderen Deponien und Wertstoffhöfe im Or-
tenaukreis sind vom Schmutzigen Donnerstag, 23. Februar bis 
zum Fastnachtsdienstag, 28. Februar wie gewohnt geöffnet.
Fragen beantworten die Abfallberater des Eigenbetriebs Abfall-
wirtschaft Ortenaukreis gerne unter Telefon 0781 805 9600 oder 
E-Mail abfallberatung@ortenaukreis.de. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Internetseite www.abfallwirtschaft-ortenau- 
kreis.de.

Informationsveranstaltungen für Landwirte zum 
Gemeinsamen Antrag 2017
Das Amt für Landwirtschaft im Landratsamt Ortenaukreis infor-
miert Landwirte zum Gemeinsamen Antrag 2017. Dabei werden 
Neuerungen im Bereich des Antragsprogramm FIONA sowie 
beim Gemeinsamen Antragsverfahren (Beantragung verschie-
dener landwirtschaftlicher Förderprogramme der EU, des Bun-
des und des Landes Baden Württemberg) vorgestellt.
Die Informationsveranstaltungen finden am Donnerstag, 2. 
März. 2017, im Landratsamt in Offenburg, Badstraße 20, Großer 
Sitzungssaal, und am Montag, 6. März 2017, in der Branden- 
kopfhalle in Fischerbach statt. Beginn ist jeweils 19:30 Uhr.

Lehrfahrt zu Urlaub auf dem Bauernhof, Strauße 
und Direktvermarktung
Informationen zum Agrarinvestitionsförderprogramm Teil B
Rund um die Themen Urlaub auf dem Bauernhof, Strauße 
und Direktvermarktung informiert das Amt für Landwirtschaft 
im Landratsamt Ortenaukreis am Freitag, 10. März von 9 bis 
ca.17.30 Uhr bei einer Lehrfahrt zu insgesamt vier Ortenauer Be-
trieben. Am Vormittag stehen Betriebsbesichtigungen in Durbach 
und Appenweier-Nesselried, am Nachmittag in Gengenbach und 
Berghaupten auf dem Programm. Interessierte sind eingeladen, 
an der gesamten Lehrfahrt teilzunehmen, können jedoch auch 
zu einzelnen Höfen kommen.
Weitere Informationen und Anmeldung beim Amt für Landwirt-
schaft in Offenburg unter Telefon 0781 805 7100 oder landwirt-
schaftsamt@ortenaukreis.de. Die Teilnahme ist kostenfrei, ein 
Mittagessen wird für Selbstzahler angeboten. Bitte beachten Sie, 
dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Crash-Kurs „Fit im Haushalt“
Die Grundlagen für eine erfolgreiche Haushaltsführung ler-
nen Männer und Frauen aller Altersstufen bei einem Wochen-
end-Crash-Kurs „Fit im Haushalt“, den das Ernährungszentrum 
im Landratsamt Ortenaukreis anbietet. Der Crash-Kurs findet 
am Freitag, 24. März 2017 von 14 bis 21.30 Uhr und am Sams-
tag, 25. März von 10 bis 17 Uhr im Amt für Landwirtschaft in 
der Prinz-Eugen-Straße 2 in Offenburg statt. Wer seine Hausar-
beit effizienter erledigen will, erhält anhand praktischer Beispie-
le viele Tipps rund um die Organisation des Haushalts und den 
Umgang mit dem Haushaltsgeld. Teilnahmegebühr: 85 Euro pro 
Person (für Schüler und Studenten 65 Euro) inkl. Verpflegung 
und Informationsmaterial. Anmeldungen sind ab sofort möglich 
unter Tel. Nr. 0781 805 7117 oder E-Mail: Ilse.Hille@ortenauk-
reis.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
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Englisch-Kurs für Gastgeber in der Ortenau
Am Donnerstag, 6. April 2017, veranstaltet die Tourismusabtei-
lung des Landratsamtes Ortenaukreis von 13 bis 18 Uhr für alle 
Gastgeber und Touristiker in der Ortenau einen „Blitz-Englisch“ 
Kurs. Die Referentin baut gezielt Rollenspiele ein, sodass die 
Gastgeber gegenüber internationalen Gästen selbstsicherer 
auftreten und Sprachhemmungen abbauen können. Inhalte des 
Seminars sind: 
•  Floskeln: Telefongespräch, im Schriftverkehr
•  Zimmer und Unterkünfte auf Englisch beschreiben, Weg be-

schreiben
•  Do’s or Dont’s: Korrektes Verhalten in verschiedenen Situati-

onen
•  Small talk: Kurze Gespräche mit dem Gast/dem Gast etwas 

erklären/Begrüßung
•  Angebot und Buchungsbestätigung schriftlich oder per Mail
Interessierte Gastgeber sind herzlich zum halbtägigen Sprach-
kurs in den Räumlichkeiten des Weinguts Schloss Ortenberg, 
Am St. Andreas 1, 77799 Ortenberg, eingeladen. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 35 Euro. Grundkenntnisse der englischen Spra-
che (Schulenglisch) werden vorausgesetzt. Weitere Informatio-
nen erhalten die Ortenauer Gastgeber bei Anmeldung bis zum 
9. März 2017 per E-Mail unter tourismus@ortenaukreis.de oder 
telefonisch 0781 805 1727.

10. März 2017: Themenvormittag „Wie 
finde ich einen (Wieder-) Einstieg in 
Beruf oder Ausbildung?“  
Für Frauen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland leben, 
ist es oft sehr schwierig, einen Beruf zu finden oder eine Ausbil-
dung zu machen. Viele haben diese oder ähnliche Fragen:
• Wie kann ich in der zweiten Heimat beruflich Fuß fassen? 
• Was muss ich in Deutschland in der Arbeitswelt beachten? 
• Muss ich sehr gut deutsch sprechen? Muss ich auf Deutsch 

schreiben können?

Um diese Frauen konkret zu unterstützen, veranstaltet „Frau und 
Beruf – Das Netzwerk in der Ortenau“ auch in diesem Jahr einen 
Themenvormittag für Frauen mit Migrationshintergrund und ihre 
ehrenamtlichen Begleiterinnen. Frauen aus dem Ortenaukreis 
mit Wurzeln im Ausland  – mit und ohne Kinder – können sich an 
diesem Vormittag zu verschiedenen Themen rund um Arbeit und 
Beruf informieren und werden von verschiedenen Einrichtungen 
aus dem Ortenaukreis persönlich beraten. Außerdem kommen 
Migrantinnen unter dem Motto „Wir haben es geschafft! Frauen 
mit Migrationshintergrund erzählen ihre Geschichte“ zu Wort, die 
über ihren ganz persönlichen Weg in die Berufstätigkeit berichten.
Die Veranstaltung ist kostenlos und barrierefrei erreichbar.
Es stehen Dolmetscherinnen für Englisch, Französisch, Ara-
bisch, Türkisch, Kurdisch und Russisch zur Verfügung.

Termin: Freitag, 10. März 2017, 9.00 – 12.30 Uhr in der Volks-
hochschule Offenburg – Amand-Goegg-Str. 2 - 4, Raum 102 – 
Saal (auf dem Kulturforum)
Um Anmeldung wird gebeten, Anmeldung bis Freitag, 7. März 
2017 bei Christine Rösch, Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg – 
Südlicher Oberrhein, E-Mail: christine.roesch@stadt.freiburg.de.

Vereinsmitteilungen

Schwarzwaldverein
Reichenbach e.V.

Freitag, 10. März 2017 – Jahreshauptversamm-
lung um 19 Uhr im Gasthaus Linde, Reichenbach
Alle Mitglieder, Interessenten und Gäste des Schwarzwaldver-
eins sind herzlich eingeladen. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung / Bericht des 1. Vorsitzenden Helmut Schlitter 
2. Ehrung verstorbener Mitglieder 
3. Berichte aus dem Vorstand und den Funktionen
    a) Schriftführer Markus Schillinger
    b) Rechner Pius Wilhelm
    c) Kassenprüfer Irene Hilberer und Ewald Feisst
        (mit Beschluss der Kasse und Entlastung des Rechners)
    d) Wanderwart Markus Schillinger
    e) Wegewart Alfred Schmieder
    f)  Kulturwart Egon Billian
4. Entlastung des Vorstandes
5. Ehrungen (für Teilnahmen an Wanderungen)
6. Kultur in der Schmiede (2. Vorsitzender E. Baßler)
7. Umbau / Anbau an die Schmiedestube (E. Billian / H.Schlitter)
8. Verschiedenes
Im Anschluss zeigt uns Albert Beck noch Bilder vom Wanderjahr 
2016. 

Fasentgruppe Waggili
Närrischer  Dorfmarkt am Freitag, 24.02.2017
Die Fasentgruppe Waggili übernimmt am Fasentfreitag ab 15.00 
Uhr die Bewirtung auf dem Richebacher Dorfmarkt.
Wir bieten drei verschiedene Flammenkuchenvariationen frisch 
aus dem holzbefeuerten Ofen. Außerdem Grillwurst mit Bröt-
chen.
Verweilen Sie nach dem Einkauf noch etwas auf dem Linden-
platz und genießen Sie mit uns im warmen Festzelt ein paar när-
rische-gesellige  Stunden mit passender Unterhaltung.
Narri - Narro

Fasentzunft
„Die Schergässler“ e.V.

Täfeleträger gesucht
Für unseren Umzug am Fasentsonntag, den 26. Februar 2017 
brauchen wir wieder zahlreiche Täfelemädchen und Buben. Wir 
würden uns freuen, wenn wir für unsere auswärtigen Zünfte und 
Reichenbacher Gruppen und Vereine ein Täfeleträger zur Ver-
fügung stellen könnten, damit auch die Zuschauer wissen, wer 
am Umzug teilnimmt. Bei Interesse meldet euch bitte bei Oliver 
Schell (Tel. 07821-978041) oder Jens Jägle-Enders (Tel. 07821-
998220) an.

Liebe Schergässler,
folgende Veranstaltungen besuchen wir am Wochenende: 
Am Freitag, den 24. Feburar 2017 besuchen wir die Dachsen-
nacht der Muhrbergdachse aus Offenburg-Bühl. Busabfahrt ist 
um 19.00 Uhr ab Ortsmitte Krone. Die Abendveranstaltung be-
ginnt um 19.51 Uhr. Rückfahrt ist auf 1.00 Uhr angesetzt. 

Samstag, den 25. Februar 2017 besuchen wir den Umzug der 
Narrenzunft Biberach. Busabfahrt ist um 13.00 Uhr ab Ortsmitte 
Krone. Der Umzug beginnt um 14.00 Uhr. Wir haben die Auftstel-
lungs-Nr. 23. Rückfahrt ist auf 17.30 Uhr angesetzt.

Am Dienstag, den 28. Februar 2017 besuchen wir den Umzug 
der Narrenzunft Griesheim. Busabfahrt ist um 12.30 Uhr ab Orts-
mitte Krone. Der Umzug beginnt um 14.00 Uhr. Nähere Informa-
tionen erhaltet ihr Vorort. Rückfahrt ist auf 17.00 Uhr angesetzt. 

Kinderfasent
Auch euch Kindern möchten wir auf unseren Kinderumzug mit 
anschließendem  Kinderball in der Geroldseckerhalle am Fa-
sentmändig aufmerksam machen. Der Umzug startet um 14.00 
Uhr vom Zunftlokal Nörgler aus. Unser diesjähriges Motto lautet: 
„Tierisch wild – zu Wasser oder Land – auf zur Kinderfasent am 
Schutterstrand“. Die Schönsten zum Motto passenden Kostüme 
werden prämiert. 

Wichtige Informationen für unsere Schergässler:
Schergässler, Zunfträte und Baronspaar treffen sich am Schmut-
zigen Donnerstag, den 23. Februar 2017 um 9.30 Uhr am Nör-
gler zum Besuch der Reichenbacher Schule und den Kinder-
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gärten. Um 15.00 Uhr treffen sich die Schergässler am Nörgler 
zum Narrenbaum stellen. Um 18.00 Uhr ist Treffpunkt am Lin-
denplatz zum Rathaus stürmen, zusammen mit dem Musikverein 
Reichenbach. Bitte im kompletten Häs mit Schere und Maske 
erscheinen. Am Umzugssonntag bitten wir alle Schergässler, 
welche keinen Arbeitsdienst haben, sich am Umzug zu beteili-
gen. Auch am Rosenmontag bitten wir alle Schergässler zum 
Treffpunkt um 14.00 Uhr an unserem Vereinsheim Nörgler zum 
Kinderumzug. 

Närrischer Fahrplan  
Schmutziger Donnerstag 23.02.2017
15.30 Uhr -  Narrenbaum stellen
18.00 Uhr -  Umzug zum Rathaus mit Stürmung. 
Hierzu laden wir auch die Reichenbacher Gruppen, welche am 
Schmutzigen durchs Dorf ziehen sowie die ganze Bevölkerung 
recht herzlich ein. Treffpunkt am Narrenbaum / Lindenplatz. 
19.30 Uhr -  Hemdglunkerumzug ab Rathaus. 
20.00 Uhr -   Hemdglunkerball im Nörgler-Saal mit den „Or-

tenauer Läderfidli“
20.00 Uhr -   Hemdglunkergaudi im Schärr-In mit DJ Hörnle 

sowie in unserer Nörgler-BAR

Fasent-Samstag 25.Februar 2017
ab 9.00 Uhr Verkauf der Fasent-Zeitung. Die Fasentzeitung wird 
von den Hästrägern im Ort zum Kauf angeboten. 

Fasent-Sonntag 26. Februar 2017
Anlässlich unseres 60. jährigen Bestehens findet um 10.00 Uhr 
ein Narrengottesdienst in der Kirche St. Stephan in Reichenbach 
statt.
Großer Fasentumzug der Schergässler Reichenbach. Der Um-
zug beginnt um 14.00 Uhr. Die Aufstellung ist im Bereich des 
Parkplatzes der Geroldseckerhalle. Von dort aus startet der Um-
zug durch die Hauptstraße und löst sich in der Schergass (Nör-
gler) auf. 
Wir möchten Sie recht herzlich einladen mit uns vor und nach 
dem Fasentumzug ein paar närrische Stunden in unserem Ver-
einsheim „Nörgler“ zu verbringen. Für abwechslungsreiche Mu-
sik, die Jung und Alt in Stimmung hält, ist bestens gesorgt. 

Rosenmontag 27. Februar 2017
14.00 Uhr – Der Kinderumzug startet ab unserem Vereinsheim 
„Nörgler“, danach Umzug in die Geroldseckerhalle Reichenbach 
mit tollem Kinderprogramm unter dem Motto „“Tierisch wild – zu 
Wasser oder Land – auf zur Kinderfasent am Schutterstrand““

Fasent-Dienstag 28. Februar 2017 
19.00 Uhr –   Närrrisches Treiben in unserer Nörgler-BAR, 

sowie in allen Reichenbacher Gaststätten. 
20.00 Uhr –  Fasent-Verbrennung am Lindenplatz 

Zu allen Veranstaltungen unseres obigen Narrenfahrplanes 
2017 möchten wir die ganze Bevölkerung recht herzlich einladen 
und wünschen Ihnen ein paar frohe, närrische Stunden gemäß 
unserem Motto „Kum un lach in Richebach“.
Alle Informationen, Veranstaltungen, etc können Sie auch im In-
ternet unter: www.schergaessler.de nachlesen.
Mit närrischen Grüßen 
der Zunftrat

Tauchclub Nemo e.V.

FASTNACHT IM NEMO
Schmutziger Donnerstag
Liebe Reichenbacher Närrinnen und Narren, auf geht’s zum 
Endspurt der närrischen Tage. Ab Schmutzigen Donnerstag, 
23.02.17, wird auch im NEMO wieder Fasnacht gefeiert. 

Matjes-Essen
Ab Freitag, 24.02.  18.00 Uhr gibt es dieses Jahr wieder Matjes 
nach „Nemo-Art“ mit Pellkartoffeln oder Brot.

Kommt vorbei - das Nemo-Team freut sich auf Euren Besuch.  
Narri Narro!
Von Aschermittwoch, den 01.03. bis einschließlich Freitag, den 
03.03.17 ist das NEMO geschlossen.

Vereinsgemeinschaft
Reichenbach e.V.

„Richebacher Dorf-Fasent in de Hall“
mit dem „Schwarzwald Quintett“ 
Wie letztes Jahr haben wir zur 4. „Richebacher Dorf-Fasent in 
de Hall“ wieder das beliebte „Schwarzwald Quintett“ engagiert. 
Es erwarten Sie Spaß, Stimmung und tolle Tanzmusik für Jung 
und Alt. Deshalb kommen Sie am Fastnachtssamstag ab 20.00 
Uhr in die Geroldseckerhalle zum Feiern, Lachen und Tanzen mit 
dem „Schwarzwald Quintett“. Auch die „Schutterschlurbi“ werden 
mit fetziger Guggenmusik zum Programm beitragen.
Happy hour von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr  4,00 € Eintritt, danach 
6,00 € Eintritt.
Wir freuen uns auf viele närrische Gäste.

!!! Infos vom KUHSTALL!!! 
Pünktlich zu den Närrischen Tagen öffnen wir wieder unseren 
KUHSTALL in der Schergass. 
Am Schmutzigen Donnerstag, sowie am Fasentsonntag bieten 
wir Ihnen fetzige Musik und Unterhaltung. 
Auch für Essen und Trinken haben wir bestens vorgesorgt und 
freuen uns auf alle Närrinnen und Narren. 
Ä glückseelige Fasent 
Die Vorstandschaft.

Schützenverein
„Geroldseck“

Achtung!!! - Rollmopsessen 2017 im Schützen-
haus 
Am Aschermittwoch findet unser inzwischen sehr beliebtes Roll-
mopsessen statt. Wir möchten auch dieses Jahr mit unserem 
kulinarischen Angebot die Gäste verwöhnen. 
Mit Beginn 19.00 Uhr starten wir mit Rollmops - Pellkartoffeln 
und dem begehrten Bibiliskäs. 
Wir hoffen, dass erneut viele Mitglieder und Gäste den Weg ins 
Schützenhaus finden, um bei einem geselligen und fröhlichen 
Abend die Fasent ausklingen zu lassen. 
Darüber würden wir uns sehr freuen! 
  
Voranzeige – Jahreshauptversammlung 2017 
Die Jahreshauptversammlung findet am Samstag, 18. März um 
19.30 Uhr im Schützenhaus statt. 
Alle Mitglieder und Freunde des Schützenverein „Geroldseck“ 
Reichenbach sind hierzu herzlich eingeladen. 
Infos findet man auch unter www.schuetzen-reichenbach.de 
Für den Vorstand 
  

Forstbetriebsgemeinschaft Lahr – 
Seelbach: 
Vorankündigung: 
Am Donnerstag, den 16. März 2017 findet um 20.00 Uhr im 
Gasthaus Linde, Lahr-Reichenbach die Jahreshauptversamm-
lung der Forstbetriebsgemeinschaft  Lahr-Seelbach statt. 

Achtung Abendshopping
Frauen- und Kindersachen-Flohmarkt
Habt ihr Lust eure Kleidung, Schuhe, Schmuck, Kinderkleidung 
oder deren Spielzeug, einfach alles was das Frauenherz begehrt 
zu verkaufen, oder als Besucher das ein oder andere Schnäpp-
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chen zu machen? Dann kommt mit oder ohne Mann, Freundin, 
Verwandte oder Bekannte am 17. März 2017 von 18- 20.30 Uhr 
in die Festhalle Kuhbach und genießt den Abend mit Fingerfood 
und Sektbar!
Infos und Tischreservierung unter:07821/3271095 oder 
uljana-becker@web.de.
Tischgebühr: 6 € mit Fingerfood Spende, 10 € ohne Spende.

Kirchliche Mitteilungen

Seelsorgeeinheit „An der Schutter“
07821/92089-0

info@kath-schutter.de
www.kath-schutter.de

Öffnungszeiten der Sekretariate:
Caritas und Pastoral Lahr 
Kaiserstr. 85
77933 Lahr

Täglich von
8.30 - 12.00 Uhr
13.30 - 17.30 Uhr
(Fr nur bis 17.00 Uhr)

St. Nikolaus Seelbach
Kirchstr. 3

Mi 15.30 – 17.30Uhr
Do 9.30 – 11.30 Uhr

St. Stephan Reichenbach
Gereutertalstr. 32

Do 15.30 -18.30 Uhr
Am 23.02. ist das Büro geschlos-
sen!

Redaktionsschluss für Messbestellungen:
Drei Wochen vor Termin

Sa, 25.02. 
17:45 St. Stephan  Rosenkranz 
 Lahr-Reichenbach
18:00 Galluskirche  Vesper
 Lahr-Kuhbach
So, 26.02. 8. SONNTAG IM JAHRESKREIS
09:30 Mariä Heimsuchung  Wort-Gottes-Feier 
 Lahr-Kuhbach
10:00 St. Nikolaus  Narrenmesse
 (mitgestaltet von der Eulenzunft Seelbach) 
 Seelbach
10:00 St. Stephan  Hl. Messe 
  (Narrenmesse zum 60-jährigen Bestehen der „Scher-

gässler“ Reichenbach - Kollekte für die Glockensanie-
rung) 

 Lahr-Reichenbach
Mi, 01.03. ASCHERMITTWOCH – Fast und Abstinenztag
18:30 St. Nikolaus  Hl. Messe mit Austeilung der Asche
 Seelbach
19:00 Mariä Heimsuchung  Wort-Gottes-Feier 
 (mit Austeilung der Asche)
 Lahr-Kuhbach
Do, 02.03. Gebetstag um geistliche Berufungen
14:30 St. Nikolaus   Gebetsstunde um geistliche und 

kirchliche Berufe
 Seelbach
17:45 St. Stephan  Eucharistische Anbetung
 Lahr-Reichenbach
18:30 St. Stephan Hl. Messe 
 Maria Berger (Jahrtag) 
 Lahr-Reichenbach
Fr, 03.03. Weltgebetstag - Das diesjährige Schwerpunktland 
des Weltgebetstags sind die Philippinen. Rund um den Globus, 
von Samoa bis Chile, werden dazu am 3. März 2017 Gottes-
dienste gefeiert. Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche - alle 
sind dazu eingeladen!
07:00 St. Nikolaus  Laudes

15:00 St. Nikolaus Kreuzwegandacht in der Fastenzeit
 Seelbach
19:00 Pfarrheim Reichenbach   Gottesdienst zum Weltge-

betstag der Frauen aller 
Konfessionen

 Lahr-Reichenbach
19:30 Evangelische Kirche Seelbach  
  Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen aller Kon-

fessionen 
 Seelbach
Sa, 04.03. 
17:45 St. Stephan  Rosenkranz 
 Lahr-Reichenbach
18:00 Galluskirche  Vesper
 Lahr-Kuhbach
18:30 St. Stephan   Hl. Messe (Kollekte für die Dachein-

deckung) 
  Erich Isenmann und verstorbene Angehörige, Rosa 

Himmelsbach 
 Lahr-Reichenbach
So, 05.03. ERSTER FASTENSONNTAG
08:30 Mariä Heimsuchung  Hl. Messe (Silberkollekte) 
 Irmgard Leis (Jahrtag) 
 Lahr-Kuhbach
10:00 St. Nikolaus  Hl. Messe 
 Theresia und Helmut Härig 
 Seelbach

 
Nachrichten
der Evangelischen
Kirchengemeinde

Sonntag, 26.02.2017 - Estomihi
Wochenspruch
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles voll-
endet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem 
Menschensohn.“     (Lukas 18,31)
Kollekte
Missionarische Dienste in der Landeskirche
Gottesdienst
09.30 Uhr Gottesdienst Seelbach, Präd.in Wagner
Freitag, 03.03.2017
19.00 Uhr Weltgebetstag, Evang. Kirche 
 „Was ist denn fair?“ Das Weltgebetstagsteam lädt herzlich ein 
und möchte uns in diesem Jahr die Philippinen näherbringen.

Sonntag, 05.03.2017 - Invokavit
Gottesdienst
09.30 Uhr Gottesdienst Seelbach, Pfr.in Doleschal
11.00 Uhr Gottesdienst Kuhbach, Pfr.in Doleschal

Wenn Sie uns erreichen möchten:                                                                                                       
Montag von 15.00-18.00 Uhr, Freitag von 9.00-12.00 Uhr.
Tel: 07823-96550, Fax: 07823-96552 oder E-Mail: pfarramt@
ekise.de.  
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.ekise.de. 

Miteinander reden!
Telefonseelsorge im Ortenaukreis

Tag und Nacht
0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222
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Bitte um eine 
schriftliche oder 
Online Bewerbung

Wir verstärken unser Team
und suchen ab sofort qualifizierte und selbständig arbeitende 

 für Energie und Gebäudetechnik Elektroniker/in
mit Interesse für den Service von Hausgeräten wie Miele, 

Liebherr, Bosch, etc. 

- entsprechende Einarbeitung mit Schulungen erfolgt

- gutes Team vorhanden

- gerne auch interessierte Berufsanfänger

 für den Bereich Elektroniker/in
der Industriekundenbetreuung mit Industrieinstallationen.

- Reparaturen, Kleinsteuerungsbau, Geräteprüfungen DGUV-V3 

 und Anlagenmessungen nach DIN VDE-

 für den Bereich Elektroniker/in
Energie und Gebäudetechnik mit dem Schwerpunkt: 

- Fehlersuche, Reparaturen und Wartung elektrischer Anlagen  

- DGUV-V3 Messungen und Anlagenmessungen nach DIN VDE

ELEKTRO

Reichenbacher Hauptstr. 70 • 77933 Lahr 

Tel.: 0 78 21/97 41-0 • Fax: 97 41-41

www.billian.de • E-Mail: info@billian.de 

BILLIAN 
GmbH

DANKE
...dass Du an die Kraft  
der Sonne glaubst.

Rosenmontag und Fastnachtsdienstag 
geschlossen

Inhaber Thomas Kollmer
Hexenmatt 4/1
77933 Lahr - Reichenbach
Tel.: 07821 - 99 2 55 11
Fax: 07821 - 99 2 55 12
info@holzbau-singler.de
www.holzbau-singler.de

Junges Paar sucht 
Haus oder Baugrundstück in Reichenbach,

Tel. 0170-7123097

Dr. med. K. Himmelsbach
Arzt für Allgemeinmedizin

Schutterstr. 15, 77933 Lahr, Tel. 07821-97400

Liebe Patienten,
wir machen Fastnachtsferien vom 24.02. 

bis 03.03.2017.
Vertretung übernehmen alle anwesenden Hausärzte im Schuttertal.

Daheim ist daheim...
Wir sorgen für die notwendige 
Unterstützung, damit Sie auch im
Alter selbständig zu Hause wohnen
können!

Arbeiterwohlfahrt Ortenau
Rufen Sie uns an: ✆ 0 78 21 / 2 15 53

Betreutes Wohnen
zu Hause

Pflegedienst • Nachbarschaftshilfe • Essen auf Rädern
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        Anwalt§kanzlei Kranz 

             Seelbach       
   
         Familienrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht, 

                    Verkehrsrecht, Sozialrecht 

           
      Am Mühlbach 10     77960 Seelbach 

        Telefon: 07823/1886                  Telefax: 07823/979393 

                E-mail: RA_Joachim_Kranz@t-online.de 

           www.anwalt.de/joachim_kranz 

Reichenbacher Hauptstr. 33, Tel.: 7502
Ihr Friseur für die ganze Familie

Wir haben von Samstag, 25.02. bis einschl. 
Dienstag, 28.02.2017 geschlossen.

Anzeigen


